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Adressbuchschwindel: Richtig verhalten 
 
 
Ein Merkblatt der Industrie- und Handelskammer Hannover 
 

 

Im Zusammenhang mit Gewerbeanmeldungen oder Handelsregistereintragungen erhalten 

Unternehmen immer wieder dubiose Angebote für die Eintragung in Adress- und Bran-

chenbüchern, Online- oder Messeverzeichnissen. Auch im Rahmen der Registrierung 

oder Verlängerung von gewerblichen Schutzrechten werden die Schutzrechtsinhaber mit 

zweifelhaften Angeboten für die Anmeldung in nichtamtliche Register oder sogar beim 

Deutschen Patent- und Markenamt konfrontiert. Häufig wird durch die Gestaltung der-

artiger Angebotsschreiben der Anschein amtlicher Formulare oder offizieller Stellen er-

weckt. Das IHK-Merkblatt zeigt im Folgenden, wie man solche Angebote erkennt und 

sich ggf. gegen unberechtigte Zahlungsaufforderungen zur Wehr setzen kann.  

 

 

Vorsicht bei Eintragungen im Handelsregister oder von Schutzrechten 

 

Besonders vorsichtig sollten in diesem Kontext Unternehmensgründer sein. Dubiose 

Adressbuchfirmen werten nämlich die Veröffentlichungen der Registergerichte über 

Handelsregistereintragungen im elektronischen Bundesanzeiger aus. Die Auswertung 

dieser Quellen ist erlaubt. Daher weist der Verlag Bundesanzeiger auch ausdrücklich auf 

diesen Umstand hin und betont gleichzeitig, dass solche Angebote nicht im Zusammen-

hang mit den Pflichtveröffentlichungen stehen und der Abschluss von Anzeigenaufträ-

gen für Adressbücher freiwillig ist. Auch das Deutsche Patent- und Markenamt weist 

darauf hin, dass ein wirksamer Rechtsschutz nur mittels Anmeldung beim Deutschen 

Patent- und Markenamt selbst oder bei anderen Behörden des gewerblichen Rechts-

schutzes erlangt werden kann. Auch die anfallenden Gebühren sind ausschließlich dort-

hin zu zahlen. Gleiches gilt für die Verlängerung von Schutzrechten. 

 

Der wirtschaftliche Schaden unlauterer Adressbuchwerbung ist groß. Die Verzeichnisse 

sind meistens wertlos, da die Eintragungen zum Beispiel ohne Sortierungen nach Bran-

che oder Sitz des Unternehmens oder nur in ganz niedrigen Auflagen erfolgen.  

 

 

Vorbeugen hilft 

 

Bitte warnen Sie Ihre Mitarbeiter in der Posteingangsstelle und insbesondere in der 

Buchhaltung in regelmäßigen Abständen, damit dubiose Angebote nicht einfach „durch-

rutschen“ und ohne nähere Prüfung bezahlt werden. Nicht selten werden zweifelhafte 

Eintragungsangebote in der Urlaubs- oder Vorweihnachtszeit verschickt. Informieren Sie 

daher auch die jeweiligen Urlaubsvertreter Ihrer Mitarbeiter.  

 

Praktische Verhaltenstipps geben auch folgende Stellen: 

 

 Präventionsprogramms der Polizei: www.polizei-beratung.de 

(Stichwort: Offertenschwindel: http://www.polizei-

beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/52.html) 

http://www.polizei-beratung.de/
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/52.html
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/52.html
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 Deutscher Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e. V.  

www.dsw-schutzverband.de (Stichwort: Adressbuchschwindel).  

 

 

Wie erkennt man unseriöse Eintragungsangebote? 

 

Typische Merkmale für unseriöse Angebote, für die nicht selten Beträge zwischen 500 

und 1000 Euro verlangt werden, sind: 

 

 Das Werbeschreiben ist rechnungsähnlich aufgemacht, beispielsweise ist dem 

Schreiben ein bereits ausgefüllter Überweisungsträger beigefügt. Häufig werden 

auch Kundennummern oder Geschäftszeichen angegeben, die den Eindruck bereits 

bestehender Geschäftsverbindungen erwecken sollen. 

 Verwendung von Logos, Bezeichnungen oder farbliche Gestaltungen, die denen von 

Behörden oder offiziellen Stellen ähnlich sind. 

 In die Angebote werden Ausschnitte von Handelsregisterveröffentlichungen aus dem 

Bundesanzeiger aufgeklebt. 

 Erst im kleingedruckten Fließtext oder aus den kleingedruckten Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen auf der Rückseite ergibt sich, dass es sich um ein kostenpflich-

tiges Eintragungsangebot handelt.  

 Die Eintragungskosten werden nicht betragsmäßig als Zahl, sondern verschleiert in 

Worten angegeben. Häufig wird auch nur ein niedriger Monatsbetrag statt des ge-

samten Jahresbetrags aufgeführt. 

 Es werden Datenerhebungsbögen für eine kostenfreie Aufnahme der Firmendaten in 

eine Datenbank zugesandt, kostenlos ist jedoch nur ein sog. Grundeintrag. 

 Es werden Firmenurkunden oder Benachrichtigungen über Patent- und Markenan-

meldungen oder auf den bevorstehenden Ablauf eines Schutzrechts verschickt. 

 

 

Rechnungsähnliche und irreführende Angebote sind wettbewerbswidrig 

 

Der Bundesgerichtshof hat zuletzt entschieden, dass eine Formulargestaltung irreführend 

und damit wettbewerbswidrig ist, wenn diese darauf angelegt ist, lediglich die Aktuali-

sierung von Eintragungsdaten vorzutäuschen (BGH, Urteil vom 30.06.2011 - I ZR 

157/10 Branchenbuch Berg). In diesem Sinn haben auch die Instanzgerichte geurteilt. 

Das Oberlandesgericht München hat in Fällen irreführender Angebotsgestaltung einen 

Wettbewerbsverstoß bejaht (OLG München, Urteil vom 17.8.2000 - 29 U 2209/00 und 

Urteil vom 15.03.2001 - 29 U 5287/01; ebenfalls LG Düsseldorf, Urteil vom 

15.04.2011 - 38 O 138/10 noch nicht rechtskräftig). Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil 

vom 25.04.2002 (2 U 137/01) sogar Formulare eines Verlags als wettbewerbsrechtlich 

irreführend beanstandet, wenn diese zur Auftragserteilung unterschrieben werden muss-

ten. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt. Der BGH stellte klar, 

dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsge-

werbetreibende den über dem Unterschriftsfeld angebrachten Hinweis auf die Kosten 

eben nicht zwingend zur Kenntnis nehme. Auch die weitere Formulargestaltung mit 

„Aufpreis“ für die weiteren Ankreuzoptionen und der Sternchenhinweis seien in diesem 

Sinne nicht ausreichend (BGH, Urteil vom 08.07.2004 – I ZR 142/02; BGH, Urteil vom 

26.11.1997 - I ZR 109/95; LG Hamburg für ein formularmäßiges Angebot für teils kos-

tenfreie, teils kostenpflichtige Eintragungen in eine Formulardatenbank - NJW-CoR 

1996, 256; LG Rostock, Urteile vom 06.05.2015 und 26.05.2015 - 5 HK O 122/14; im 

Fall eines verschleierten Angebots: LG Berlin, Urteil vom 03.12.2015 - 91 O 62/15; 

http://www.dsw-schutzverband.de/
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Landgericht Frankfurt/M. Versäumnisurteil - 3-10 O 8/14). Das Kammergericht Berlin 

hat entschieden, dass ein sehr kleiner und an einer unauffälliger Stelle platzierter Hin-

weis „Eintragungsofferte für Brancheneintrag“ selbst bei situationsadäquater Auf-

merksamkeit nicht wahrgenommen wird (KG Berlin, Beschluss vom 11.01.2008 - 5 U 

157/06; Vorinstanz LG Berlin, Urteil vom 15.08.2006 - 15 O 154/06).  

Bei irrtümlicher Unterschrift: Zahlung verweigern 

 

Wettbewerbsverstöße führen grundsätzlich nicht automatisch zur Unwirksamkeit oder 

gar zur Nichtigkeit des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts. Der Bundesgerichtshof 

(BGH) hat allerdings in einem Grundsatzurteil vom 26.07.2012 entschieden, dass eine 

Entgeltklausel nicht Vertragsbestandteil wird, wenn sie nach der drucktechnischen Ge-

staltung des Antragsformulars so unauffällig in das Gesamtbild eingefügt ist, dass sie 

von dem potenziellen Vertragspartner dort nicht vermutet wird. Dies gilt nach Auffas-

sung des BGH auch gegenüber gewerblichen Vertragspartnern, die mit einer derartigen 

Entgeltabrede nicht zu rechnen hätten. Nach den Feststellungen des BGH ist zu berück-

sichtigen, dass im Internet in einer Vielzahl von Fällen Grundeinträge in Branchenver-

zeichnisse tatsächlich kostenfrei angeboten werden (BGH, Urteil vom 26.07.2012 - VII 

ZR 262/11). In diesem Sinne haben die Instanzgerichte auch schon zuvor entschieden, 

wie zum Beispiel das Amtsgericht Düsseldorf, das in einem bemerkenswerten Kostenbe-

schluss klar zum Ausdruck gebracht hat, dass ein Vertragsschluss als nichtig anzusehen 

sei, wenn er auf einem zur Täuschung im Rechtsverkehr geeigneten Formular beruht 

(AG Düsseldorf, Beschluss vom 23.11.2011 - 35 C 9172/11; LG Saarbrücken, Urteil 

vom 24.06.2015 - 7 HK O 4/15). Die Möglichkeiten der Betroffenen, sich gegen Zah-

lungsaufforderungen erfolgreich zu wehren, stehen daher selbst im Fall einer versehent-

lich geleisteten Unterschrift nicht schlecht. Folgende Überlegungen lassen sich gegen 

eine Zahlungsverpflichtung anführen: 

Schritt 1: Argument - Kein wirksamer Vertragsschluss 

Trotz der geleisteten Unterschrift ist möglicherweise kein wirksamer Vertrag geschlos-

sen worden. Dies lässt sich in den meisten Fällen damit begründen, dass auf die Kos-

tenpflicht des Angebots nur sehr versteckt im Fließtext, in den AGB oder lediglich auf 

der Formularrückseite hingewiesen wird. Zumeist ist auch die übrige Gestaltung des 

Formulars geradezu darauf angelegt, von der Kostenpflicht des Angebots abzulenken, so 

dass kein Vertragsschluss, sondern ein Dissens vorliegt: Als Empfänger solcher Ange-

botsschreiben darf man nämlich von einem kostenfreien Eintrag, nicht aber vom Ab-

schluss eines kostenpflichtigen Vertrags ausgehen. 

 

Schritt 2: Argument - AGB unwirksam 

In den meisten Fällen kann man aus denselben Gründen geltend machen, dass auch die 

AGB überraschend und damit unwirksam seien, §§ 305c Abs. 1, 310 Abs. 1 BGB 

(BGH, Urteil vom 26.07.2012 - VII ZR 262/11; AG München, Urteil vom 09.04.2008 -  

262 C 33810/07; LG Rostock, Urteil vom 28.05.2008 - 1 S 174/07). 

 

Schritt 3: Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten  

Zusätzlich ist bei einer versehentlichen Unterschrift zu prüfen, ob eine Anfechtung, ins-

besondere nach § 123 BGB wegen arglistiger Täuschung in Frage kommt. Erforderlich 

ist dann eine ausdrückliche Erklärung, dass der Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

nach § 123 BGB angefochten wird. Für die Anfechtbarkeit lassen sich neben den ange-

sprochenen Urteilen auch die nachfolgenden Entscheidungen ins Feld führen, wonach es 

verboten ist, die Durchführung solcher Verträge unter Aufrechterhaltung der Täuschung 
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durch Zusendung von Rechnungen und Mahnungen durchzusetzen, ohne in geeigneter 

Weise über die Art des Zustandekommens und über die dabei begründete Irrtumsmög-

lichkeit aufzuklären: 

 

 BGH, Folgeverträge I, Urteil vom 07.10.1993 (WRP 1994, 28 u. NJW 1993, 3329);  

 BGH, Folgeverträge II, Urteil vom 26.01.1995 (GRUR 1995, 358); 

 BGH, „Wirtschaftsregister“, GRUR 1998,415; 

 den Täuschungscharakter ebenfalls bejahend: BGH, Beschluss vom 21.06.2001 – 

AZ. I ZR 231/00 (vgl. WRP 2002, 488). 

 

Zu den Anfechtungsvoraussetzungen: 

 

Der BGH hat als Voraussetzung für eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung einen 

Täuschungswillen verlangt (Urteil vom 22.02.2005 – X ZR 123/03). Anhaltspunkte für 

das Vorliegen eines Täuschungswillens bieten vor allem der Inhalt und die Aufmachung 

des entsprechenden Anschreibens. Für einen Täuschungswillen sprechen folgende Um-

stände: 

 

 Schreiben enthält objektiv unrichtige Angaben. 

 Angebotsschreiben ist wie Rechnung aufgemacht. 

 Es werden dem Adressaten wichtige Umstände verschwiegen, obwohl Offenba-

rungspflicht besteht. 

 

Eine lediglich irreführende Gestaltung des Vertragsformulars reicht für die Annahme 

eines Täuschungswillens noch nicht aus. Insoweit kommt es vor allem darauf an, wie 

stark die maßgeblichen Punkte verzerrt oder entstellt wiedergegeben sind und ob vom 

Absender wegen des Grads der Verzerrung oder Entstellung hätte erwartet werden kön-

nen, dass Adressaten die wahren Umstände nicht richtig oder vollständig erkennen kön-

nen. Ist ein Branchenbucheintrag als Überprüfung von Daten getarnt, ist er wegen arg-

listiger Täuschung anfechtbar (AG St. Wendel, Urteil vom 27.05.2010 - 4 C 46/10). 

 

Auch aus einer Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls kann man auf eine Täu-

schungsabsicht schließen, wie zum Beispiel die Verwechslungsgefahr mit dem bekann-

ten Telefonverzeichnis „Das Ö.“, das handschriftliche Vorab-Ausfüllen des Angebots-

formulars, wenn in telefonischen Vorab-Kontakten verschwiegen wird, dass es sich um 

den Abschluss eines Neuvertrags handelt oder suggeriert wird, es bestehe bereits eine 

vertragliche Beziehung, wie etwa durch die Frage, ob sich an den Daten etwas geändert 

habe oder ergänzt werden solle (OLG Celle, Urteil vom 18.06.2009 - 13 U 9/09). In 

Fällen, in denen Scheinrechnungen mit amtlicher Aufmachung erstellt wurden und die 

Absender bewusst irreführend auf eine zuvor erfolgte Handelsregistereintragung abge-

stellt hatten, haben die Gerichte sogar Freiheitsstrafen wegen Betrugs gegen die Ver-

antwortlichen verhängt (LG Frankenthal/Pfalz, Urteil vom 29.10.2012 - 5113 Js 

30419/09. 6 KLs; LG Saarbrücken, Urt. v. 21.03.2014 - 2 KLs 1/14). 

 

Ob neben einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung auch eine Irrtumsanfechtung 

nach § 119 BGB in Frage kommt, muss im jeweiligen Einzelfall geprüft werden.  

 

Schritt 4: Vorsorglich kündigen 

Die meisten AGB enthalten sogenannte Verlängerungsklauseln. Darin ist vorgesehen, 

dass sich die Vertragslaufzeit automatisch um einen weiteren Zeitraum verlängert, so-

fern der Vertrag nicht innerhalb einer bestimmten Frist gekündigt wird. Daher sollte un-
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ter Beachtung der Formerfordernisse möglichst sofort - hilfsweise zur Anfechtung - die 

Kündigung zum nächstmöglichen Termin ausgesprochen werden, so dass es nicht zu 

einem Folgevertrag mit erneuter Zahlungsverpflichtung kommt. 

 

 

Irrtümliche Zahlung: Geld zurückverlangen 

 

Falls Überweisungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können, sollten Betroffene 

mit anwaltlicher Hilfe das Geld zurückfordern. Die Praxis zeigt, dass Klagen auf Rück-

zahlung nicht aussichtslos sind (zum Beispiel Amtsgericht Hannover AZ. 525 C 924/93; 

566 C 5526/95; Urteil vom 20.06.1995 - 523 C 2328/95; 524 C 3149/95; Amtsge-

richt Burgwedel AZ. 73 C 503/95; Amtsgericht Bremen-Blumenthal AZ. 43 C 1000/95; 

Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck AZ. 3 C 903/96, bestätigt durch LG Verden AZ. 6 S 

392/96; zuletzt AG München sogar im Fall einer Unterschriftsleistung, da die Zahlungs-

pflicht nur kleingedruckt in den AGB versteckt und damit unwirksam war, Urteil vom 

04.10.2007 - 264 C 13765/07 rechtskräftig; AG München, Urteil vom 09.04.2008 - 

262 C 33810/07 im Fall einer versteckten Zahlungsklausel in einem mit „Eintragungsan-

trag/Korrekturabzug“ betitelten Formular).  

 

Auch wenn vereinzelt Gerichte einem Adressbuchverlag einen Zahlungsanspruch zuge-

sprochen haben, so ist zu bedenken, dass diese Urteile in vereinfachten Verfahren ohne 

mündliche Verhandlung ergangen sind und daher u. E. nur wenig aussagekräftig sind 

(AG Köln, Urteil vom 06.06.2011 - 114 C 128/11; AG Düsseldorf, Urteil vom 

30.06.2011 - 28 C 15346/10) und das Amtsgericht Düsseldorf sogar in einem zeitlich 

danach ergangenen Beschluss die Prozesskosten dem Adressbuchverlag auferlegt hat 

(AG Düsseldorf, Beschluss vom 23.11.2011 - 35 C 9172/11). Darüber hinaus haben 

nach unseren Informationen die Amtsgerichte Duisburg und Dresden Zahlungsklagen 

von dubiosen Adressbuchverlagen abgewiesen (AG Duisburg, Urteil vom 18.12.2001 - 

51 C 3895/01; AG Dresden, Urteil vom 17.12.2002 - 111 C 6832/01; LG Bonn, Urteil 

vom 05.08.2014 - 8 S 124/13). 

 

Hinweis 

Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer Industrie- und Handelskammer Hannover - nur 

erste Hinweise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit 

größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit 

nicht übernommen werden. Insbesondere kann das Merkblatt im Einzelfall keine anwalt-

liche Beratung ersetzen. 

 

Stand: 30.06.2016 
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